
Ü Nur widerrufen, weil dazu verpflichtet

Ü Der Widerruf einer Behauptung darf nicht durch
Zusätze (wie etwa Glossen oder Randbemerkun-
gen) relativiert, eingeschränkt oder entkräftet wer-
den, die ihm denWiderrufs-Charakter nehmen wür-
den.

Ü Die Freiwilligkeit ist aber kein Element des Wi-
derrufs, weshalb ihm ein Hinweis auf die gerichtli-
che Anordnung den Widerrufs-Charakter nicht
nimmt und daher nicht schadet.

Sachverhalt:
Mit Urteil des HG Wien vom 29. 3. 2020 wurde der
Verpfl die Verbreitung der Äußerung verboten, der
Betr stehe im Visier der Justiz und er sei ein Fall für
die StA (und/oder sinngleiche Äußerungen) (Pkt 1)
und sie wurde dazu verpflichtet, diese Äußerung bin-
nen 14 Tagen gegenüber acht namentlich genannten
Rechtsanwälten schriftlich als unwahr zu widerrufen
(Pkt 2).

Mit Beschluss vom 16. 4. 2021 bewilligte das ErstG
als ExekutionsG die Ex hinsichtlich Pkt 2 des Exeku-
tionstitels gem § 354 EO, setzte der Verpfl für den
schriftlichen Widerruf eine Frist und drohte ihr für
den Säumnisfall eine Geldstrafe an.

Am 16. 6. 2021 stellte der Betr einen Vollzugsan-
trag. Die Verpfl habe am 19. 5. 2021 an die RA eine
Mitteilung per E-Mail und per Einschreiben übermit-
telt, dass sie „entsprechend dem Urteil des HG Wien zu

[GZ]“ dem gerichtlichen Auftrag nachkom-
me und die beanstandeten Äußerungen als
unwahr widerrufe. Durch den Hinweis auf
das dem Widerruf zugrunde liegende Urteil
sei der Widerruf entwertet und es könne
nicht mehr von der Erfüllung der titelmäßi-
gen Verpflichtung gesprochen werden.

Das ErstG bewilligte den Vollzugsantrag,
trug der Verpfl neuerlich die Vornahme des
schriftlichen Widerrufs ohne Erwähnung
der Verurteilung dazu auf und drohte der

Verpfl erneut eine Geldstrafe an. In einem Widerruf
dürfe nicht erwähnt werden, dass der Widerrufende
dazu verurteilt worden sei, weil dies der Fiktion der
Freiwilligkeit zuwiderlaufe.

Das RekG gab dem Rek der Verpfl Folge und wies
den Vollzugsantrag ab. Es ließ den RevRek zu. Der
OGH habe in der E SZ 50/1111) nur ausgesprochen,
dass eine Kenntlichmachung der Verurteilung zum
Widerruf in der Veröff nicht geboten sei. Nach dem
Gesetz sei eine Freiwilligkeit des Widerrufs nicht erfor-
derlich; vielmehr genüge die Zurücknahme der bean-
standeten Behauptung als unwahr. Durch die von der
Verpfl gewählte Formulierung werde dem Widerruf
weder der Widerrufs-Charakter genommen noch er-
folge dessen Entwertung. Aus diesem Grund könne
von einer mangelhaften Erfüllung der titelmäßigen
Verpflichtung nicht gesprochen werden.

Der OGH gab dem RevRek der Betr nicht Folge.

Aus der Begründung:
[9] 1.1 [. . .]

[10] Widerruf bedeutet, dass eine Behauptung als
unwahr zurückgenommen wird (RS0031908). Ziel
des Widerrufs ist es, die durch die unwahre rufschädi-
gende Tatsachenbehauptung entstandene abträgliche

Meinung über den Verletzten nachträglich zu beseiti-
gen und dadurch den vorherigen Zustand wiederher-
zustellen (RS0031936; 6 Ob 258/03 i; vgl dazu auch
4 Ob 50/10x und 4 Ob 181/12 i). Im Fall der Veröff
des Widerrufs soll gegenüber der Öffentlichkeit auch
dokumentiert werden, dass die gesetzte Handlung eine
Unrechtshandlung war (6 Ob 258/03 i).

[11] 1.2 Der Widerruf hat als subjektive Erklärung
desjenigen zu geschehen, der die beanstandete Äuße-
rung abgegeben hat (RS0004729). Er hat in zweifels-
freier, unbedingter Form zu erfolgen und muss in ei-
nem angemessenen Verhältnis zur Wirkung des Ver-
stoßes stehen (RS0004655 [T 4]; 6 Ob 211/97 s). Es
muss unzweifelhaft zum Ausdruck gebracht werden,
dass die beanstandete Äußerung unwahr ist
(RS0031908; RS0107663).

[12] Der Widerruf darf freilich nicht dadurch ent-
wertet werden, dass ihn der Verletzer durch Zusätze
wie zB eine Glosse oder Randbemerkung relativiert
oder sonst entkräftet oder einschränkt und ihm
dadurch den Widerrufs-Charakter nimmt (vgl
RS0107892). IdS darf bspw nicht der Eindruck entste-
hen, der frühere Vorwurf könnte doch zutreffen, sei
derzeit aber nur nicht beweisbar (vgl 6 Ob 221/00v).

[13] 2.1 Von der Veröff des Widerrufs ist die Ur-
teilsveröff zu unterscheiden, die – anders als etwa in
§ 25 UWG (als bloßer Nebenanspruch zu einer Unter-
lassungspflicht; vgl 4 Ob 201/18f) – in § 1330 ABGB
nicht vorgesehen ist (RS0031640; RS0004729; vgl auch
4 Ob 236/19p).

[14] 2.2 In der vom Betr ins Treffen geführten E zu
1 Ob 652/77, 1 Ob 653/77 SZ 50/111 verwies der OGH
zunächst auf die E zu 1 Ob 585/52 SZ 25/201, wonach
derWiderruf als subjektive Erklärung des Verletzers zu
geschehen habe, und hielt fest, dass diese E in einem
Fall erging, in dem der Widerruf einer Behauptung des
Bekl und daneben (zusätzlich) die Ermächtigung des
Kl zur Urteilsveröff begehrt worden war. Daran an-
knüpfend führte der OGH in SZ 50/111 aus: „Das än-
dert jedoch nichts daran, dass das Gesetz die Urteilsver-
öff in § 1330 Abs 2 ABGB überhaupt nicht erwähnt. Ein
Bedürfnis, dem Leser des Widerrufs erkennbar zu ma-
chen, dass der Bekl den Widerruf nicht freiwillig durch-
führt, sondern aufgrund eines gerichtlichen Urteils dazu
gezwungen ist, besteht aber nicht. Im Gegenteil: Der äu-
ßere Schein, der Bekl widerrufe freiwillig, ist für den ge-
schädigten Kl der viel wirksamere Schutz als die Erkenn-
barkeit des gerichtlichen Zwangs. Es mag allerdings sein,
dass sich der Leser fragen könnte, warum der Widerruf
zu einem so späten Zeitpunkt erfolge; daraus den Schluss
ziehen zu müssen, auch die Veröff des gerichtlichen Ur-
teils zuzulassen, ist aber nicht gerechtfertigt.“

ÖBl 2022/69

§ 1330 Abs 2
ABGB

OGH 22. 12. 2021,
3 Ob 218/21m

(BG Hernals
18 E 748/21m;

LGZ Wien
47 R 166/21s),

ECLI:AT:
OGH0002:2021:
0030OB00218.
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gerichtlich
aufgetragener

Widerruf

Der Bekl hat – dazu verur-
teilt – eine Behauptung
widerrufen, dabei aber auf
das Urteil hingewiesen,
das ihn dazu verpflichtet.
Lehre und Rsp haben dazu
verschiedene Standpunk-
te eingenommen. Der OGH
nützte den Fall für eine
Klarstellung.

1) OGH 1 Ob 652/77 ÖBl 1978, 34.
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[15] Diese E betrifft somit das Verhältnis zwischen
Veröff des Widerrufs und einer Urteilsveröff. Der
OGH sprach dazu aus, dass neben der Verpflichtung
zur Veröff des Widerrufs nicht auch noch auf Veröff
des Urteils erkannt werden kann und sich aus § 1330
ABGB daher kein Anspruch auf Urteilsveröff ableiten
lässt (vgl auch 6 Ob 258/03i).

[16] 2.3 Besteht aufgrund einer anderen materiell-
rechtlichen Grundlage ein Anspruch auf Urteilsveröff,
so kann demnach auf die Urteilsveröff grundsätzlich
nur anstatt der Widerrufsveröff erkannt werden
(4 Ob 73/94; vgl auch 4 Ob 135/90).

[17] 2.4 In der E zu 6 Ob 258/03i (vgl auch 6 Ob 41/
04d) bekräftigte der OGH im Einklang mit diesen
Überlegungen das „Gebot zur Vermeidung einer Dop-
pelveröff“. Das Rechtsschutzinteresse am öffentlichen
Widerruf falle mit der Veröff eines wegen derselben
Äußerung gefällten Urteils (hier nach § 34 MedienG)
weg. Beide Veröff dienten dem Ziel der Wiedergutma-
chung hinsichtlich des verletzten Rufs des Betroffenen
im weit zu verstehenden Sinn des § 1323 ABGB. Soll-
ten beide Veröff im selbenMedium erfolgen und damit
an denselben Adressatenkreis gerichtet sein und hätten
sie jeweils gleiche oder zumindest sinngemäß gleiche
ehrenrührige Behauptungen zum Inhalt, so werde
mit beiden Veröffentlichungsansprüchen dasselbe Ziel,
nämlich bestmögliche Schadensgutmachung, ange-
strebt.

[18] 3.1 Zu der hier in Rede stehenden Problematik
sind auch noch folgende E des OGH zu erwähnen:

[19] 3.2 In der schon genannten E zu 1 Ob 585/52
SZ 25/201 nahm der OGH insb zur Frage Stellung, ob
die Widerrufserklärung eine höchstpersönliche Erklä-
rung ist oder auch von der Verlassenschaft oder dem
Erben des Verletzers abgegeben werden kann. Dazu
führte der OGH unter anderem aus: „Maßgebend ist
die Frage, ob der gerichtlich erzwungene Widerruf einer
Erklärung sein Gewicht aus der subjektiven Glaubwür-
digkeit des Widerrufenden erhält. Dies kann jedoch
nicht der Fall sein, weil es sich um eine erzwungene Er-
klärung handelt, die vom Verurteilten auch abgegeben
werden muss, selbst wenn er von der Richtigkeit des Wi-
derrufs nicht überzeugt ist. Das Gewicht eines gerichtlich
erzwungenen Widerrufs hat seine Grundlage also nicht
in der Person des Widerrufenden, sondern in der Er-
kenntnis des Gerichts, das den Widerruf der Erklärung
aufgetragen hat. Der Widerruf erfolgt zwar in der Form
einer Erklärung der verpflichteten Person, ihr wahrer
Wert liegt aber lediglich in der gerichtlichen Verurtei-
lung zur Abgabe der Erklärung.“

[20] In der ebenfalls schon zitierten E zu 6 Ob 258/
03 i (vgl auch 6 Ob 41/04d) beurteilte der OGH das
Argument des Kl als nicht überzeugend, dass die Ver-
öff des Widerrufs von größerem Gewicht (als die Ur-
teilsveröff nach § 34 MedienG) sei, zumal – so der dor-
tige Kl – gegenüber den Medienkonsumenten klarge-
stellt werde, dass der Äußernde selbst eine unrichtige
Tatsachenbehauptung als unwahr zurücknehme, wäh-
rend in der Urteilsveröff bloß die autoritative Feststel-
lung zum Ausdruck komme, dass der Medieninhaber
ein Medieninhaltsdelikt begangen habe. Die Veröff ei-
nes Widerrufs besage nämlich keineswegs, dass der

Widerrufende nun von der Unrichtigkeit seiner Be-
hauptung überzeugt sei, oder gar, dass er reumütig sein
Fehlverhalten einbekenne und um die Wiederherstel-
lung des guten Rufs des Verletzten bemüht sei. Es
handle sich vielmehr um eine gerichtlich aufgetragene
und angeordnete (erzwingbare) Erklärung, die vom
dazu verurteilten Bekl abgegeben werden müsse, selbst
wenn er nach wie vor subjektiv der Ansicht sei, zu die-
ser Äußerung berechtigt gewesen zu sein. Der Wider-
ruf erfolge zwar in der Form einer Erklärung des
Verpfl, er beruhe aber auf einer gerichtlichen Verur-
teilung der Abgabe dieser Erklärung.

[21] 4.1 In der Lit stimmt Ciresa (Handbuch der
Urteilsveröff4 Rz 2.40) unter Hinweis auf SZ 50/111
zunächst der Judikatur darin zu, dass eine Kenntlich-
machung der Verurteilung zumWiderruf in der Veröff
(des Widerrufs) nicht geboten ist. Im Anschluss daran
führt er aus, dass eine Kenntlichmachung der Verur-
teilung zum Widerruf nicht nur nicht geboten, son-
dern aufgrund der Unterschiede zur Urteilsveröff
überhaupt unzulässig sei. Dazu verweist er auf das sei-
ner Ansicht nach beachtliche Argument der E des OLG
Wien zu 12 R 227/95 MR 1996, 104, wonach eine
Kenntlichmachung der Verurteilung der Fiktion der
Freiwilligkeit zuwiderlaufe.

[22] Ähnlich führt Swoboda (Das Recht der Presse2

191ff) ebenfalls unter Hinweis auf die angeführte E des
OLG Wien aus, dass im Widerruf nicht erwähnt wer-
den dürfe, dass eine Verurteilung dazu erfolgt sei, weil
dies der Fiktion der Freiwilligkeit zuwiderlaufe und
dem Widerruf viel von seiner Effektivität nehmen
würde.

[23] Gleiches vertritt Reischauer (in Rummel3

§ 1330 ABGB Rz 22), der dazu ebenfalls auf die er-
wähnte E des OLG Wien und auf die E SZ 50/111 ver-
weist.

[24] 4.2 Demgegenüber führt G. Korn in seiner An-
merkung zur E des LGZ zu 46 R 229/12k MR 2012, 287
aus, dass aus der E SZ 50/111 für die vorliegende Pro-
blematik nichts zu gewinnen sei, weil der OGH in die-
ser E zur Frage der Kenntlichmachung der gerichtli-
chen Verurteilung zumWiderruf gar nicht Stellung ge-
nommen habe. Der OGH habe sich vielmehr aus-
schließlich mit dem Unterschied zwischen gerichtlich
angeordneter Urteilsveröff, der die Kenntlichmachung
der Verurteilung immanent sei, und der gerichtlichen
Verpflichtung zum – auch öffentlichen –Widerruf be-
fasst. Er habe lediglich ausgesprochen, dass eine
Kenntlichmachung der Verurteilung zum Widerruf
in der Veröff nicht geboten sei. Davon, dass eine
Kenntlichmachung verboten wäre, sei in dieser E nicht
die Rede. Er (der Autor) sei auch vom Argument nicht
überzeugt, dass der äußere Schein der Freiwilligkeit für
den Betroffenen der wirksamere Schutz sei. Aus der
Kenntlichmachung der Erfüllung einer gerichtlichen
Verpflichtung werde dem Rezipienten zusätzlich zur
inhaltlichen Information indirekt die Botschaft vermit-
telt, dass die Richtigkeit der Behauptung des Kl geprüft
und in einem Beweisverfahren die Unrichtigkeit der
Behauptungen des Bekl festgestellt worden sei. Dies
sei wohl der wirksamere Schutz als der Schein der Frei-
willigkeit. Die Kenntlichmachung der Verurteilung zur
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Veröff sei daher nicht verboten, sondern der Hinweis
auf die urteilsmäßige Verpflichtung zulässig. Dieses
Ergebnis stehe mit den auch hier heranzuziehenden
Wertungen des Medienrechts im Einklang. Im me-
dienrechtlichen Gegendarstellungsrecht bestehe im
Fall einer gerichtlichen Veröffentlichungsanordnung
keine Pflicht zur Offenlegung, dass die Veröff nicht
freiwillig erfolge. Es sei aber völlig unstrittig, dass ein
entsprechender Hinweis der Veröff nicht den Veröf-
fentlichungswert iSd § 13 Abs 3 MedienG mit der
Konsequenz nehme, dass dieser nicht formgerecht sei.

[25] 5.1 Der Senat hat dazu erwogen:
[26] Die in der Lit vertretene Meinung, wonach eine

Kenntlichmachung der Verurteilung wegen der Fik-
tion der Freiwilligkeit zum Widerruf unzulässig sei,
stützt sich ausschließlich auf die E des OLG Wien
12 R 227/95 MR 1996, 104, die sich in dieser Hinsicht
wiederum nur auf die E des OGH SZ 50/111 gründet.
Diese höchstgerichtliche E betrifft allerdings nur die
Frage, ob auf der Grundlage des § 1330 Abs 2 ABGB
neben dem Anspruch auf Veröff des Widerrufs zusätz-
lich auch ein Anspruch auf Urteilsveröff besteht, was
der OGH verneinte. Sie bezieht sich somit – worauf
auch G. Korn zutreffend hinweist – nur auf das Ver-
hältnis zwischen der Veröff des Widerrufs nach § 1330
ABGB und der (auf anderer Rechtsgrundlage beruhen-
den) Urteilsveröff. Soweit in der Begründung in der in
Rede stehenden E allgemein auf die Kenntlichmachung
der Verurteilung zum Widerruf Bezug genommen
wird, ist zunächst nur davon die Rede, dass ein Bedürf-
nis dazu nicht bestehe. Mit der Wendung „im Gegen-
teil, der äußere Schein der Freiwilligkeit ist für den Kl
der wirksamere Schutz“ wird [die Verneinung des] Be-
dürfnis[ses] bekräftigt. Ein Verbot der Kenntlichma-
chung der Verurteilung zumWiderruf lässt sich daraus
aber noch nicht ableiten. Die in Rede stehende E ist
damit keine ausreichende Belegstelle für das vom Betr
gewünschte Ergebnis.

[27] Warum der äußere Schein der Freiwilligkeit
des Widerrufs für den Kl einen wirksameren Schutz
bieten soll, wurde in [SZ 50/211] nicht näher begrün-
det. In 6 Ob 258/03i (vgl auch 6 Ob 41/04d) hat der
OGH das Argument des dortigen Kl, dass der Rück-
nahme der unwahren Behauptung durch den Äußern-
den selbst – also dem Schein der Freiwilligkeit – beson-
deres Gewicht zukomme, sogar abgelehnt und darauf
hingewiesen, dass der Widerruf zwar in der Form einer
Erklärung des Verpfl erfolge, es aber eine gerichtlich
aufgetragene Erklärung sei und diese keineswegs besa-
ge, dass der Widerrufende nun von der Unrichtigkeit
seiner Behauptung überzeugt sei.

[28] 5.2 Aus diesen Überlegungen kann die Schluss-
folgerung gezogen werden, dass die Freiwilligkeit kein

zwingendes Element des Widerrufs ist und der Wider-
ruf seine Grundlage ausschließlich in der gerichtlichen
E dazu findet. Dies rechtfertigt den weiteren Schluss,
dass der Hinweis auf die gerichtliche E als Grundlage
für die Widerrufserklärung nicht schädlich ist.

[29] 5.3 Für dieses Ergebnis spricht – entgegen den
Überlegungen von Ciresa – weiters, dass es einen
Gleichklang zwischen der Veröff des Widerrufs und
einer Urteilsveröff bewirkt.

[30] Zweck der Urteilsveröff ist es, über die Rechts-
verletzung aufzuklären und den beteiligten Verkehrs-
kreisen Gelegenheit zu geben, sich entsprechend zu in-
formieren, um vor Nachteilen geschützt zu sein (vgl
RS0121963; 4 Ob 199/19x; 4 Ob 33/21p). Auch die
Veröff des Widerrufs informiert die Öffentlichkeit
über die Unrechtshandlung des Äußernden (6 Ob
258/03i). Der Widerruf kann etwa dann in einem Me-
dium veröffentlicht werden, wenn dies zur Sicherstel-
lung eines vergleichbaren Veröffentlichungswerts ge-
boten ist, weil die beanstandete Äußerung öffentlich
erfolgte. In einem solchen Fall, in dem die Veröff des
Widerrufs der Mitwirkung eines Dritten (zB eines Me-
dieninhabers) bedarf, ist die Verpflichtung dazu nach
§ 353 EO zu vollziehen (RS0004729).

[31] Die Zielrichtung dieser beiden (unterschiedli-
chen) Ansprüche besteht demnach in der Information
des betroffenen Personenkreises über die erfolgte
Rechtsverletzung des Bekl. Die Beurteilung in der
Rsp des OGH, dass sich aufgrund des Gebots zur Ver-
meidung einer Doppelveröff beide Ansprüche grund-
sätzlich gegenseitig ausschließen, kann nur bei Annah-
me eines – von der Rsp auch bejahten – identen
Rechtsschutzinteresses gerechtfertigt sein. Der Urteils-
veröff ist der Hinweis auf die Verurteilung in Anse-
hung des Hauptanspruchs (zB Unterlassung) imma-
nent. Bei Annahme eines identen Rechtsschutzbedürf-
nisses ist [k]ein sachlicher Grund für die Unzulässig-
keit eines Hinweises auf die Verurteilung im Fall der
Veröff des Widerrufs [erkennbar].

[32] 6.1 Als Ergebnis ist somit festzuhalten:

[33] Der Widerruf einer unwahren rufschädigenden
Tatsachenbehauptung nach § 1330 Abs 2 ABGB ist
vom Verletzer selbst zu erklären. Die Freiwilligkeit
der Erklärung ist aber kein Element des Widerrufs,
weshalb ein Hinweis auf die gerichtliche E als Grund-
lage für die Widerrufserklärung nicht schädlich ist. Ei-
ne Kenntlichmachung der Verurteilung zum Widerruf
ist damit zulässig. Der Widerruf darf aber nicht da-
durch entwertet werden, dass ihn der Verletzer durch
Zusätze, wie etwa eine Glosse oder Randbemerkung,
relativiert oder sonst einschränkt oder entkräftet und
ihm dadurch den Widerrufs-Charakter nimmt.

Ü
Anmerkung:
Nach stRsp darf dem Widerruf einer unwahren ruf-
schädigenden Tatsachenbehauptung gem § 1330 Abs 2
S 2 ABGB durch entstellende, ironisierende Zusätze
nicht der Widerrufs-Charakter genommen werden
(vgl RIS-Justiz RS0107892).

Inwieweit einem Widerruf durch den Hinweis auf
die zugrunde liegende Verurteilung der Widerrufs-
Charakter genommen wird, hatte der OGH in der vor-
liegenden E zu prüfen. Konkret ging es um die Behaup-
tung und Verbreitung der Äußerung, der Betr stehe im
Visier der Justiz und sei ein Fall für die StA. Diese Äu-
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Ü

ßerung hatte der Verpfl aufgrund der erstinstanzlichen
E zu widerrufen. Er fügte dem Widerruf folgenden
Hinweis hinzu: „entsprechend dem Urteil des HG Wien
zu [GZ]“.

Das ErstG (ExekutionsG) erblickte im Hinweis auf
die Verurteilung einen Widerspruch zur Freiwilligkeit
und trug dem Verpfl den neuerlichen Widerruf auf,
jedoch ohne Hinweis auf die Verurteilung. Nach An-
sicht des RekG sei Freiwilligkeit jedoch nicht erforder-
lich. Vielmehr genüge die Zurücknahme der beanstan-
deten Behauptung als unwahr, solange die gewählte
Formulierung – wie hier – den Widerruf weder ent-
werte noch ihm den Widerrufs-Charakter nehme.

Während in der Lit die Ansicht vertreten wird, dass
die Kenntlichmachung der Verurteilung wegen der Fik-
tion der Freiwilligkeit unzulässig sei und demWiderruf
„viel von seiner Effektivität“ nehme, lautete die Schluss-
folgerung des OGH sinngemäß wie folgt: Ziel des Wi-
derrufs – genauso wie der Urteilsveröff – sei die Infor-
mation der betroffenen Personen über die erfolgte
Rechtsverletzung. Zur Vermeidung von Doppelveröf-
fentlichungen schlössen die Ansprüche auf Veröff des
Widerrufs und auf Urteilsveröff einander aus, was nur
bei einem identen Rechtsschutzinteresse gerechtfertigt
sein könne. Der Urteilsveröff sei der Hinweis auf die
Verurteilung in Anbetracht des Hauptanspruchs imma-

nent. Bei einem identen Rechtsschutzbedürfnis sei kein
sachlicher Grund erkennbar, dass ein Hinweis auf die
Verurteilung in der Widerrufsveröff unzulässig sei.

Den Widerruf müsse der Verletzer selbst erklären.
Die Freiwilligkeit sei jedoch keine zwingende Voraus-
setzung für einen zulässigen Widerruf. Einzige Grund-
lage eines Widerrufs sei die dazu ergangene gerichtli-
che E. Die in der Lit vertretene Ansicht, der Hinweis
auf die Verurteilung imWiderruf sei wegen der Unter-
schiede zur Urteilsveröff unzulässig, sei daher verfehlt.

Ob einem Widerruf durch einen Zusatz der Wider-
rufs-Charakter genommen wird, ist eine Frage des Ein-
zelfalls, die der OGH im konkreten Fall vertretbar ge-
löst hat; denn im Einklang mit demWesen der Urteils-
veröffentlichung, die nach stRsp keinen Strafcharakter
hat (vgl RIS-Justiz RS0079764 [T 9]), ist die Kenntlich-
machung der Verurteilung zum Widerruf zulässig.

Die Grenze zur Unzulässigkeit ist erst dann über-
schritten, wenn der Verletzer den Widerruf durch Zu-
sätze, wie zB eine Glosse oder Randbemerkung, relati-
viert, einschränkt oder entkräftet und ihm so den Wi-
derrufs-Charakter nimmt. Dies ist bei einem bloßen
Hinweis auf die zugrunde liegende Verurteilung je-
doch nicht der Fall.

Alina Alavi Kia, Rechtsanwältin, CERHA HEMPEL
Rechtsanwälte GmbH, Wien

[BERICHT]

Bericht aus der Österr Vereinigung für
gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht
ÖV-Experten-Scan v 1. 6. 2022 zur Umsetzung der „Omnibus“-Richtlinie

ÖBl 2022/70

Die „Omnibus“-RL (EU) 2019/2161 zur besseren Durchsetzung
und Modernisierung der Verbraucherschutzvorschriften der Eu-
ropäischen Union1) wurde mittlerweile in vielen MS in nationales
Recht umgesetzt. So wurden in Deutschland per 28. 5. 2022 das dt
UWG und die PreisangabenV in zentralen Punkten novelliert. In
Österreich stand die Umsetzung mit wichtigen Ergänzungen des
UWG und des PreisauszeichnungsG (PrAG)2) zum Zeitpunkt der
Veranstaltung noch bevor. Durch die RL wurden gleich vier be-
stehende EU-RL geändert (deshalb der Name „Omnibus“-RL).

Die ÖV organisierte in Kooperation mit der Industriellenverei-
nigung (IV) eine Veranstaltung zur Umsetzung der Änderungen
der UGP-RL (2005/29/EG) und der PreisangabenRL (98/6/EG).3)

Der erste Referent Christian Alexander (Friedrich‐Schiller‐Uni-
versität Jena) berichtete in seinem Vortrag „Die Knackpunkte der
Umsetzung der Omnibus-Richtlinie in Deutschland“, dass der dt
Gesetzgeber die notwendige Adaptierung des dt UWG zum Anlass
genommen hat, legistische „Aufräumarbeiten“ durchzuführen, die
allerdings nicht in allen Punkten zu einer besseren Übersichtlich-

keit geführt hätten. Knackpunkte seien insb der Schadenersatzan-
spruch für Verbraucher, der Tatbestand der irreführenden Ver-
marktung eines Produkts als identisch („dual quality“) und die
neuen Bußgeldsanktionen gewesen. Generell sei die Umsetzung
in Deutschland nahe an den Vorgaben der RL erfolgt. Darüber
hinaus sei auch das Thema „Influencer-Marketing“ intensiv disku-
tiert worden, wo sich der BGH und der Gesetzgeber geradezu ei-
nen Wettlauf geliefert hätten.

Hannes Seidelberger (Generalsekretär der ÖV und Geschäfts-
führer des Schutzverbandes gegen unlauteren Wettbewerb) sprach
in seinem Vortrag „Wichtige Änderungen zu Preisherabsetzun-
gen und erweiterte per-se-Verbote“ zunächst über die neue Be-
stimmung des § 9a PrAG. Demnach muss künftig bei Preisermä-
ßigungen auch der vorherige niedrigste Preis angegeben werden,

1) ABl L 2019/328, 7.
2) Siehe den Beitrag Stenitzer, in diesem Heft Seite 198.
3) Eine ähnliche Veranstaltung fand bereits im Jahr 2020 kurz nach Inkrafttreten der

Omnibus-RL statt; s www.oev.or.at/?story=698 (Stand 9. 6. 2022).
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